
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt ~1 ~r rt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA 
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zum Gesetzentwurf im Bericht des Finanzausschusses 2378 der Beilagen über d ie 
Regierungsvorlage 2321 der Beilagen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Körperscha ftsteuergesetz 1988, das Umgründungs
steuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Kommunalsteuergesetz 1993 und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert 
werden (Start-U p-Förderungsgesetz) - Top 5 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die oben zitierte Regierungsvorlage (2321 d. B.) in der Fassung des Ausschussberichts (2378 d. B .) 
wird wie folgt geändert : 

/.Artikel/ (,;fnderung des Einkommensteuergesetzes 1988) wird wie folgt geändert: 

Ziffer 6 lautet: 

„ 6. In § 12./b werden folgende Ziffern ../../5 bis ../../ 7 angefiigt . 

„445. § 41 Abs . 1 Z 17, § 41 Abs. 4 , § 42 Abs. 1 Z 3 und § 67a, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBI. 1 Nr. xx/2023 , sind erstmalig für Anteile anzuwenden , die nach dem 
3 1. Dezember 2023 abgegeben werden, wenn 

- die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2024, 

- die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben oder durch Veranlagung 
festgesetzt wird, für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31 . Dezember 2023 enden. 

446. § 33 Abs. 3 Z 1 und Abs. 3a Z 1 lit. bin der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx /2023 ist 
für Kalendermonate ab Jänner 2024 anzuwenden . 

447 . a) Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbeitgeber im Kalenderjahr 2024 gewährt 
(Mitarbeiterprämie), sind bis 3 000 Euro pro Jahr steuerfrei, wenn die Zahlung aufgrund einer 
lohngestaltenden Vorschrift gemäß § 68 Abs . 5 Z 5 oder 6 erfolgt. Kann im Falle des § 68 
Abs . 5 Z 5 oder 6 keine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden , weil ein Betriebsrat nicht 
gebildet ist, ist von einer Verpflichtung des Arbeitgebers auszugehen , wenn eine vertragliche 
Vereinbarung für alle Arbeitnehmer vorliegt . 

Es muss sich dabei um zusätzliche Zahlungen handeln , die üblicherwei e bisher nicht gewährt 
wurden . Sie erhöhen nicht das Jahressechstel gemäß § 67 Abs . 2 und werden nicht auf das 
Jahressechste l angerechnet. 

b) Mitarbeiterprämien sind beim Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2024 insgesamt bis zu einem 
Betrag von 3 000 Euro pro Kalenderjahr steuerfrei . Werden im Kalenderjahr 2024 sowohl eine 
Gewinnbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Z 35 als auch eine Mitarbeiterprämie ausbezahlt, sind 
diese nur insoweit steuerfrei , als sie insgesamt den Betrag von 3 000 Euro pro Jahr nicht 
übersteigen. Werden im Kalenderjahr mehr als 3 000 Euro steuerfrei berücksichtigt, ist der 
Steuerpflichtige gemäß § 41 Abs . 1 zu veranlagen . 

c) Soweit Zulagen und Bonuszahlungen nicht durch lit. a erfasst werden oder 3 000 Euro 
über teigen (lit. b), sind sie nach dem Tarif zu versteuern.''" 

2. Art. 5 (14°nderung des Al/gemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie fo lgt geändert: 

a) Die Z I erhält die Bezeichnung „ Je" und folgende Z I bis I b werden vorangestellt: 
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» I. § 18a Abs. 2 Z 3 entfälli. 

Ja. Im § 30a Abs. 1 wird der Punkt am Ende der Z 38 durch einen Strichpunk! erset::.t und folgende Z 39 
angefügt: 

„39. über die Abgabe von parallel importierten Heilmitteln: in diesen Richtlinien , die für die 
Apotheker/Apothekerinnen (§ 348a) sowie die Hausapotheken führenden Ärzte und Ärztinnen 
verbindlich sind, soll be timmt werden, inwieweit parallel importierte Arzneispezialitäten für 
Rechnung der Sozialversicherung träger abgegeben werden können ; durch die Richtlinien darf der 
Heilzweck nicht gefährdet werden : die Richtlinien ind vom Dachverband im übertragenen 
Wirkungsbereich zu erlassen: bei der Erlassung unterliegt der Dachverband den Weisungen des 
Bundesministers für Soziales, Ge undheit, Pflege und Konsumentenschutz:· 

lb. § ./9 Abs. 3 Z 30 laut et: 

„30. steuerfreie Zulagen und Bonuszahlungen nach § l 24b Z 350 lit. a. steuerfreie Teuerungsprämien 
nach § l 24b Z 408 lit. a und b sow ie steuerfreie Mitarbeiterprämien nach § l 24b Z 44 7 
EStG 1988:„« 

b) Die Z 2 wird durch folgende Z 2 bis I 0 ersetzt: 

»2. § 5-lb Abs. 2 lautet: 

„(2) Bei gleichzeitiger Ausübung mehrerer die Pflichtversicherung nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz begründenden Erwerbstätigkeiten ist die Beitragsübernahme durch den Bund für den 
jeweiligen Kalendermonat grundsätzlich mit dem Ausmaß nach Abs. 1 begrenzt. Die versicherte Person 
hat Beitragsteile, die infolge dieser Begrenzung nicht durch die Beitragsübernahme gedeckt sind und auch 
sonst nicht entrichtet wurden, auf Grund der Vorschreibung durch den zuständigen Versicherungsträger 
nachzuentrichten. Das Nähere über den für die Vorschreibung der achentrichtung zuständigen 
Versicherungsträger sowie die Nachentrichtung in Teilbeträgen bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger 
Umstände im Sinne des § 107 Abs. 3 ist in den Richtlinien nach § 30a Abs. 1 Z 33 festzulegen. Aus 
verwaltungsökonomischen Gründen kann darin lediglich eine stichprobenartige Kontrolle bei 
gleichzeitiger Ausübung mehrerer Erwerbstätigkeiten vorge ehen werden .„ 

3. Im § 350 Abs. I Z 2 lil. c entfällt das Wort .. und'· . 

./. Im § 350 Abs. I wird der Punkt am Ende der Z 3 durch die Wort- und Zeichenfolge .„ und" ersel::.t und 
fo lgende Z ./ angefügt: 

,A . Erfüllung der Vorgaben der Richtlinien über die Abgabe von parallel importierten Heilmitteln 
(§ 30a Abs. 1 Z 39):· 

5. lm §351cAbs. 15 ersterSat::.entfä//tdas Wort „letztmalig„. 

6. Im § 3 5 I c wird nach dem Abs. 16 fo lgender Abs. 17 angefiigt.· 

„( 17) Im Jahr 2025 ist das in Abs. 15 vorgesehene Verfahren zu den tichtagen 1. Februar 2025, 
30. Juni 2025 und 1. Oktober 2025 erneut durchzuführen. Abs . 16 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die am 1. Februar 2025 ge ltende Rezeptgebühr zu berücksichtigen ist:· 

7. Im § ././3 Abs. I entfällt der ::.weite Sat::.. 

8. § 705 Abs. 3 lautet: 

„(3) § 351 c Abs. 10 tritt mit 3 1. Dezember 2025 außer Kraft . § 351 c Abs. 10 in der am 30. April 2017 
geltenden Fassung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft . Für Verfahren , in denen die Antragstellung durch das 
vertriebsberechtigte Unternehmen oder die Einleitung des Verfahrens durch den Dachverband vor dem 
1. Jänner 2026 erfolgt, ist § 351 c Abs. 10 in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fas ung weiterhin 
anzuwenden." 

9. In § 791 Abs. I wird vor dem Ausdruck „ 135 Abs. 1Z2 " der Ausdruck „49Abs.3Z11 lit. d, Z 16, 
Z l 6a und Abs. 9 Z 2:· eingef/igt. 

10. § 792 lautet: 

„Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/2023 

§ 792. ( 1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 r. xx '2023 in Kraft: 
1. mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag die§§ 351 c Abs. 15 und 17 sow ie 705 Abs. 3; 
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2. mit 1. Jänner 2024 die§§ 49 Abs. 3 Z 30. 50a samt Überschrift und 443 Abs . 1. 

(2) Die §§ 30a Abs. 1 Z 38 und 39 sowie 350 Abs. 1 Z 2 lit. c und Z 3 und 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. xx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 
2025 außer Kraft. 

(3) § l 8a Abs. 2 Z 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

(4) Sofern die Preise für die vom § 35 lc Abs. 17 erfassten Arzneispezialitäten bis 1. Oktober 2025 
innerhalb des Preisbandes gesenkt werden. sind Streich ungen für diese Arzneispezialitäten nach § 35 1 f 
Abs. 1 aus gesundheitsökonom ischen Gründen bis 31. Dezember 2025 ausgeschlossen."'« 

3. A rtikel 6 (iinderu11g des Kommwwlsteuergesetzes 1993) wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherige Nove/lierungsanor<lnung (rt°nderung des§ 5 Abs. 2) erhält die Bezifferung „ l.". 

b) Es wird folgende Z 2 angefügt: 

„2. In § 16 wirdfolgender Abs. 20 angefügt . 

„(20) Steuerfreie Zulagen und Bonuszahlungen gemäß§ 124b Z 447 EStG 1988 (Mitarbeiterprämie) 
sind von der Kommunalsteuer befreit:"· 

4. Artikel 7 (rfoderu11g des Familie11/aste11ausgleichsgesetzes 196 7) wird wie folgt geändert: 

a) Z I lautet: 

„ / . In §-/ I Abs . ./ wird am Ende der fit . h der Punk! durch einen Beislrich erset::.t; folgende /i1. i und j 
werden angefügt: 

„i) der gemäß § 67a Abs. 4 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 (Start-Up-
Mitarbeiterbeteiligung) mit einem festen Satz zu versteuernde ge ldwerte Vorteil 

j) die in § 124b Z 447 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Zulagen und 
Bonuszahlungen (Mitarbeiterprämie):'·· 

b) Z 2 lautet: 

„2 In § 55 wirdfolgender Abs. 64 angefügt. 

„(64) § 41 Abs. 4 lit. i und j in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. xx/2023 tritt mit dem der 
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft und ist erstmalig ab dem 
Kalenderjahr 2024 anzuwenden:··· 

Begründung 

Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988): 

Zu§ 124b Z 447 

Im Oktober 2023 stieg der Verbraucherpreisindex, der a ls Maßstab für die allgemeine Preisentwicklung 
bzw. für die Inflation in Österreich fungiert , um 5.4% gegenüber dem Vorjahresniveau. Laut Statistik 
Austria ist das weniger als die Hälfte der Inflationsrate vom Jänner 2023 und der niedrigste Wert seit Jänner 
2022 . Dennoch ste llt die Preisentwicklung eine nach wie vor besondere Herausforderung für die 
Österre icher innen und Österreicher dar. Trotz wirksamer Maßnahmen zur Gegensteuerung und objektiv 
nachweisbarer Erfolge bei der Teuerungsbekämpfung si nd die Menschen nach wie vor mit hohen 
Lebenshaltungskosten belastet. 

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll - in modifizierter Form - die mit dem Teuerungs-Entlastungspaket, 
BGB!. 1 Nr. 93 /2022 erstmals für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehene und von den Betrieben breitflächig 
in Anspruch genommene Möglichkeit, den Beschäftigten zusätzlichen Arbeitslohn aufgrund der Teuerung 
steuerfre i zu gewähren , aufgegriffen und verlängert werden. 

§ 124b Z 447 in der vorgeschlagenen Fassung knüpft in materieller Hinsicht an§ 124b Z 408 EStG 1988 
idF des Teuerungsentlastungs-Pakets , BGB!. 1 r. 93/2022, an . Für das Kalenderjahr 2024 soll eine eigens 
geschaffene Regelung einer „Mitarbeiterprämie·· vorgesehen werden , die den Beschäftigten von Betrieben 
in der nach wie vor hohen Inflation als zusätzliche steuerliche Unterstützungs leistung dienen so ll. Wird in 
einem Kollektivvertrag für 2024 die Bezeichnung ,.Teuerungsprämie'· statt „Mitarbeiterpräm ie· ' verwendet, 
so soll dies - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen - für die Steuerbefreiung nicht schädlich sein . 
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Gewährt der Arbeitgeber im Kalenderjahr 2024 Zu lagen und Bonuszahlungen (Mitarbeiterprämien). sollen 
diese bis zu 3 000 Euro pro Jahr unter folgenden Voraussetzungen steuerfrei sein: 

Die Zahlung muss aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift gemäß § 68 Abs. 5 Z 5 oder 6, d.h. 
aufgrund eines Kollektivvertrages, erfolgen . Im Unterschied zur Regelung des § l 24b Z 408 sol l für 
die Anwendung der Steuerbefreiung erforderlich sein, das die „Mitarbeiterprämie"" im vo llen Umfang 
im Rahmen einer kollektivvertraglichen oder betrieblichen Vereinbarung, die aufgrund besonderer 
kollektivvertraglicher Ermächtigung abgeschlossen worden ist, ausbezahlt wird. Bei Fehlen eines 
kollektivvertragsfähigen Vertragsteiles auf Arbeitgeberseite, kann die Zahlung auch aufgrund einer 
Betriebsvereinbarung erfolgen. Bei Fehlen eines Betriebsrates kann die Zah lung aufgrund einer 
entsprechenden kollektivvertraglichen Ermächtigung und einer vertraglichen Vereinbarung des 
Arbeitgebers für sämtliche Arbeitnehmer erfolgen. 

Es muss es ich ferner um eine .. zusätzliche Zahlung„ handeln, d.h. um eine Zahlung. die 
üblicherweise bisher nicht gewährt wurde. Als steuerfreie Zahlungen so llen daher Zahlungen etwa 
aufgrund von Leistungsvereinbarungen. regelmäßig wiederkehrenden „Bonuszah lungen" oder 
„außerordentlichen Gehaltserhöhungen„ nicht in Betracht kommen. In den Kalenderjahren 2022 und 
2023 gewährte Teuerungsprämien stellen hingegen keine Zahlungen dar. welche bisher üblicherweise 
gewährt wurden und stehen daher einer steuerfreien Mitarbeiterprämie nicht im Wege (fit. a). Wird 
für das Kalenderjahr 2024 kollektivvertraglich vorgesehen. dass als lnteressensausgleich für eine 
geringere Erhöhung der Ist-Monatslöhne eine Mitarbeiterprämie gezahlt wird. dann ist dies - wenn es 
sich dabei nicht um bereits bezahlte Löhne handelt - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 
ebenfalls nicht schädlich für die Steuerbefreiung. 

Eine Mitarbeiterprämie oll - unter den vorgenannten Voraussetzungen der lit. a - im Ausmaß von 
insgesamt 3 000 Euro im Kalenderjahr 2024 beim Arbeitnehmer steuerfrei bleiben . Werden im 
Kalenderjahr 2024 sowohl eine Mitarbeiterprämie ausbezahlt als auch eine Gewinnbeteiligung(§ 3 
Abs. 1 Z 35) gewährt, kann insgesamt nur ein Betrag von 3 000 Euro steuerfrei bleiben, andernfalls 
kommt der Pflichtveranlagungstatbestand des§ 41 Abs. 1 zum Tragen (lit. b) . 

Klargestellt wird abschließend, dass nicht unter lit. a fallende Zulagen und Bonuszahlungen nach dem 
Tarif zu versteuern sind (1 it. c ). 

Zu Art. 5 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes): 

Zu Art. 5 Z 1 (§§ 18a ASVG): 

ach§ l 8a Abs. 2 Z 3 ASVG ist derzeit die Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für die Pflege 
eines behinderten Kindes für Zeiten einer Teilpflichtversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a bis c oder g 
ASVG ausgeschlossen. Diese Teilpflichtversicherungen in der Pensionsversicherung betreffen Zeiten des 
Bezuges von Wochen- und Krankengeld. von Arbeitslosengeld und anderen Lei tungen aufgrund 
arbe itsrechtlicher Materien sowie Kindererziehungszeiten . Ebenso ist die genannte elbstversicherung für 
entsprechende Ersatzze iten aufgrund dieser Leistungsbezüge und infolge Kindererziehung ausgeschlossen 
(diese Ersatzzeiten ge lten nur mehr für Personen, die vor 1955 geboren sind). 

In der korrespondierenden Regelung für die Pflege naher Angehöriger nach§ l 8b A VG ist keine derartige 
Einschränkung der Selbstversicherung bei der Pflege naher Angehöriger vorgesehen, d. h. diese 
Selbstversicherung bleibt auch bei Bezug einer der genannten Leistungen bzw. bei Teilpflichtversicherung 
aufgrund Kindererziehung bestehen und erhöht damit die Gutschrift im Pensionskonto . 

Aus Gründen des Gleichklangs der beiden Regelungen soll daher auch in § l 8a ASVG die Ausnahme von 
der Selbstversicherung bei den erwähnten Leistungsbezügen bzw. bei Teilpflichtversicherung aufgrund 
Kindererziehung aufgehoben werden. 

Zu Art. 5 Z la, 3, 4 und 10 (§§ 30a Abs. 1 Z 39, 350 Abs. 1 Z 2 fit. c und Z 4 sowie 792 Abs. 2 ASVG): 

Um dem in der Sozialversicherung geltenden Ökonomiegebot Rechnung zu tragen und den aus der Abgabe 
von parallel importierten Heilmitteln resultierenden finanziellen Nachteilen für die 
Krankenversicherungsträger zu begegnen, wird eine gesetzliche Grundlage für die Erlassung von 
Richtlinien über die Abgabe solcher Heilmittel durch den Dachverband der ozialversicherungsträger 
geschaffen . Da die Auswirkungen der Richtlinien evaluiert werden sollen. werden die Bestimmungen 
vorläufig auf zwei Jahre befristet. 

Zu Art. 5 Z 1 b (§ 49 Abs. 3 Z 30 ASVG): 

Die steuerfreie Mitarbeiterprämie nach § 124b Z 447 EStG 1988 soll auch von der Beitragspflicht nach 
dem ASVG befreit werden und gilt daher nicht als Entgelt nach § 49 ASVG . 
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Zu Art. 5 Z 2 (§ 54b Abs. 2 ASVG): 

Es soll verhindert werden, dass die Beitragsvorschreibung bei Vorliegen mehrerer die Pflichtversicherung 
begründender Erwerbstätigke iten unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verursacht. Den 
Versicherungsträgern so ll daher die Möglichkeit eingeräumt werden eine stichprobenartige Kontrolle 
vorzusehen, wenn dies aus verwaltungsökonom ischen Gründen geboten ist. 

Zu Art. 5 Z 5 und 6 (§ 351c Abs. 15 und 17 und 792 Abs. 4 ASVG): 

Wie in den Jahren 20 17, 2019. 202 1 und 2023 soll auch im Jahr 2025 ein Preisband für wirkstoffgleiche 
Arzneispezialitäten festgelegt werden. um nach wie vor bestehende Preisunterschiede zwischen 
wirkstoffgleichen Arzneispezialitäten zu reduzieren. 

Zu Art. 5 Z 7 (§ 443 Abs. 1 ASVG): 

Im Sinne der Verwaltungsvereinfachung soll die Verpflichtung der Österreichischen Gesundheitskasse 
entfall en, Jahresvoranschlag und rollierende Gebarungsvorschaurechnung auch je Bundesland zu er teilen . 

Zu Art. 5 Z 8 (§ 705 Abs. 3 ASVG): 

Die mit Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. 49/2017 eingeführte und bis 3 1. Dezember 2023 in Kraft stehende 
Regelung zur Preisbildung von Generika und Biosimilars (Nachfolgeprodukte von Biopharmazeutika) soll 
um 2 Jahre bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 verlängert werden. 

Zu Art. 5 Z 9 und 10 (§§ 79 1 Abs. 1 und 792 ASVG): 

Die Schlussbestimmungen werden redaktionell richtiggestellt. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Kommunalsteuergesetzes 1993): 

Die Mitarbeiterprämie so ll - neben der Befreiung von der Einkommensteuer - auch von der 
Kommunalsteuer befreit werden . 

Zu Artikel 7 (Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967): 

Die von der Einkommensteuer befreite Mitarbeiterprämie sol l nicht zur Beitragsgrundlage zur Berechnung 
des · berbeitrages gehören. 

AA-359 XXVII. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




		2023-12-15T15:13:16+0100
	Parlamentsdirektion




